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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1953

Norm

MG §21 Abs1

ZPO §562 B

Rechtssatz

Wenn in der Kündigung eine "Schlafstelle" aufgekündigt wird und die Gekündigten lediglich nicht konkretisierte

"Einwendungen" erhoben haben, aber in der Streitverhandlung die Behauptung aufstellen, nicht bloß eine Schlafstelle

gemietet, sondern einen abgetrennten Raum in Unterbestand genommen zu haben, muß der Kläger beweisen, daß

Mieterschutzfreiheit, also ein bloßer Bettgehervertrag vorliegt.
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